
Im Wege der Selbstbindung werden die erforderlichen Haushaltsmittel zur Beschaffung einer 
neuen Telefonanlage von insgesamt 143.000 € (Investitionsbetrag) im Vorgriff auf die 
Haushaltsberatungen und die Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2015 ab 01.01.2015 
bereitgestellt. 


